






67 / 10 - 2010

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

Die Ferien und die Urlaubszeit liegen nun schon wieder einige Wochen zurück. Der Arbeitsalltag und die anstehenden Aufgaben haben uns alle wieder voll im Griff. Denjenigen, die für unsere Kinder wieder ein attraktives und ansprechendes Programm in der Ferienzeit organisiert haben, möchte ich auf diesem Wege für das gesellschaftliche Engagement herzlich danken. 

Mit dem Schulbeginn kamen auch wieder eine Reihe junger und unerfahrener Verkehrsteilnehmer auf die Straßen und Wege. Nicht nur im Bereich der Schule, des Kindergartens und am Pflegeheim ist daher besondere Vorsicht und Rücksicht geboten. Zudem steht die nasse und dunkle Jahreszeit wieder vor uns. An dieser Stelle möchte ich an alle Verkehrsteilnehmer die Bitte richten, die „Sportlichkeit“ der zwei- oder vierrädrigen Untersätze sowie die möglicherweise gegebene Eile von der Straße weg zu verlagern. 

Die Unsicherheit oder die Unerfahrenheit der Einen, sowie auch manchmal die momentane Unachtsamkeit, kann durch Rücksichtnahme der Anderen nicht nur Unfälle verhindern. Diese Eigenschaft sollte daher auf der Straße, sowie auch im gesamten Zusammenspiel der Gesellschaft wieder mehr und mehr Schule machen. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
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Josef Scharf

1.Bürgermeister

Aushilfskraft 

In seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat einer zusätzlichen Anstellung einer Hilfskraft für den Bauhof zugestimmt. Herr Johann Lettmaier wird der Gemeinde für die anstehenden Arbeiten am Bauhof, am Wertstoffhof und am Friedhof ab 1. Oktober zur Verfügung stehen. Wir wünschen Herrn Lettmaier  einen guten Start und viel Freude bei seinen Aufgaben

Informationen aus der Gemeindebücherei
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Mitte September wurde die Bücherei für 3 Wochen geschlossen. Im Rahmen der energetischen Sanierung werden die Fenster, das Dach und die Beleuchtung erneuert.

Wenn alles planmäßig verläuft, ist die Bücherei ab Donnerstag, den 07. Oktober und Freitag, den 08. Oktober wieder zu den üblichen Öffnungszeiten (Donnerstag von 15.00 bis 17.00 Uhr und Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr) geöffnet.

Ab Mitte Oktober findet wieder einmal im Monat donnerstags während der Öffnungszeit ein Vorlesenachmittag mit unserer ehrenamtlichen Vorlesepatin, Frau Barbara Zeitner, für Kinder im Kindergartenalter statt. Genauere Informationen finden Sie rechtzeitig als Aushang in der Bücherei und in der Tageszeitung.
Schülerzahlen der Grund – und Teilhauptschule Adlkofen 2010/2011

Mitte September hat das neue Unterrichtsjahr begonnen. Wir bitten an dieser Stelle ALLE Verkehrsteilnehmer wieder um Rücksicht auf die neuen Verkehrsteilnehmer an den Bushaltestellen und auf dem Schulweg. Eine Bitte an dieser Stelle auch an die Eltern, bei der Abholung auf geeignete Parkplätze zu achten.

Die Schülerzahlen sind auch in unserer Gemeinde, wie landesweit, rückläufig. An der Grundschule Adlkofen werden im Schuljahr 2010 / 2011 insgesamt 139 Schüler /innen unterrichtet. Davon besuchen die Klasse:
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1  
22 Schüler

2a      
21 Schüler

2b  
21 Schüler

3a  
19 Schüler

3b  
17 Schüler

4a      
22 Schüler

4b      
17 Schüler

Weitere 45 Schüler aus Adlkofen besuchen die Hauptschule.

DSL Versorgung in der Gemeinde

In den letzten Wochen jagte in dieser Angelegenheit eine Pressemeldung die Nächste. Der Wahrheitsgehalt ist dabei so unterschiedlich wie ............. Der Ausbau des kabelgebundenen Breitbandanschlusses (max. 1 MBit) durch die von den Nachbargemeinden beauftragte Firma hat einen herben Rückschlag erlitten. Für die durch die Gemeinde Adlkofen beabsichtigte Partizipation an diesem Ausbau ist damit keine finanzielle Belastung entstanden. 

[image: image4.wmf]Um nun doch den umliegenden Orten zeitnah einen Breitbandanschluss zu ermöglichen, wurde mit der VODAVONE, einem weiteren Anbieter, Kontakt aufgenommen. Dieser beabsichtigt (glaubhaft) bis Ende des Jahres 2010 die Versorgung mit Bandbreiten von  bis zu 6 MBit im Rahmen der Digitalen Dividende in der Gemeinde Adlkofen zu ermöglichen.

In einer Gesprächsrunde mit Firmenvertretern und einer Reihe von Bürgermeistern aus dem südlichen Landkreis Landshut wurde das Konzept kürzlich im Rathaus in Adlkofen vorgestellt. Adlkofen wird dabei eine der ersten Gemeinden in Niederbayern sein, deren Versorgung der Außenbereiche damit auf eine akzeptable Bandbreite und auch Verfügbarkeit mit LTE Technologie gestellt wird, die auch Erweiterungen der Bandbreite erwarten lässt. Bis Ende März 2011 folgen auch die Ausrüstungen der Standorte in den Nachbargemeinden Kröning und Niederaichbach.

Die dafür erforderlichen Endgeräte werden ebenfalls bis Ende diesen Jahres erhältlich sein. Eine rechtzeitige Vorstellung und Aquisition der Geräte erfolgt durch den Anbieter in den kommenden Monaten. 

Terminkalenderaufstellung

[image: image5.wmf]Die Terminkalenderaufstellung der Ortsvereine für die Veranstaltungen in 2011 findet am Donnerstag,, 28.10.2010 um 19:00 Uhr im Gasthaus „Alter Wirt“ in Adlkofen statt. Organisator ist heuer der Reit- und Fahrverein Adlkofen. Wir bitten um Teilnahme aller Vereine und Organisationen.

Vereinsvorständen und Organisationen, denen es nicht möglich ist an dieser Terminkalenderaufstellung teilzunehmen, bitten wir, ihre Terminpläne bis spätestens 05. November der Gemeindeverwaltung Adlkofen , Frau Bachmaier unter elli.bachmaier@adlkofen.de, mitzuteilen, um möglichst zeitnah den Jahreskalender für das kommende Jahr erstellen zu können.

Pflegeheim Elisabethstift
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Anfang Juli wurde wie geplant der Betrieb im Elisabethstift aufgenommen. Die Bauarbeiten und die Gestaltung der Außenanlagen konnten termingemäß abgeschlossen werden. Der gesamte Bau fügt sich mit der ansprechenden Gestaltung der Gesamtanlage nach übereinstimmenden Aussagen gut in die Umgebung ein und stellt eine Bereicherung für den gesamten Ort dar. 

Die Belegung zeigte von Beginn an eine erfreuliche Entwicklung.  Der Tag der offenen Türe Ende Juli hat überdurchschnittlich viele Besucher weit über die Grenzen des Landkreises hinaus angezogen. 

Aufgrund der aktuellen Situation beabsichtigt der Betreiber, die DIAKONIE, nun auch ausgewiesene Plätze für die Tagespflege einzurichten. Die genehmigungsrechtlichen Verfahren dazu laufen derzeit. 

Für die Betreuungsangebote, wie Musiktherapie, Kochen und Backen, Gymnastik, Gruppenbetreuung u.v.m., besonders aber für die Rollstuhl-Ausflüge sucht die Diakonie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung des Teams. Wenn sie also Interesse haben, so melden sie sich bitte im Elisabethstift.

Die Einweihung des Hauses ist für den 09.Oktober geplant. Zu diesem Termin hat bereits Staatsminister a. D., Erwin Huber, MdL, seine Teilnahme zugesagt. Die Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung führt die DIAKONIE derzeit durch.

Halloween steht vor der Tür -  Bitte an die Eltern!
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Aus gegebenem Anlass weist die Gemeinde darauf hin, dass Halloween kein Freibrief für Sachbeschädigungen ist. In den letzten Jahren waren leider immer wieder Beschädigungen an Kinderspielplätzen, öffentlichen Einrichtungen und auch an privaten Häusern zu verzeichnen. 

Wir bitten die Eltern ihre Kinder darauf hinzuweisen, dass diese „Halloween-Streiche“ zu unterlassen sind. 

Sachbeschädigungen werden künftig zur Anzeige gebracht.

Wirtschaftshof im Friedhof

In den kommenden Wochen wird der Wirtschaftshof am gemeindlichen Friedhof in Adlkofen erneuert. Dabei soll ein ansehnliches und leistungsfähiges Ambiente geschaffen werden. Die Arbeiten werden vom Bauhof der Gemeinde ausgeführt. 

Nutzung der eigenen Stellplätze
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In diesem Zusammenhang erlauben wir uns, auf die Nutzung der eigenen Stellplätze hinzuweisen. Es wird immer mehr zur Gepflogenheit, die eigenen Stellplätze ungenutzt zu lassen und stattdessen auf der Straße zu parken.

Dadurch wird die Verkehrssicherheit nicht erhöht, sondern deutlich beeinträchtigt, da z. B. querende Kinder schlecht wahrgenommen werden können. Darüber hinaus entstehen große Probleme für die Rettungsdienste (Feuerwehr und Sanitätsdienst) für die Anfahrt oder beim „Begegnungsverkehr“. Wir bitten daher die eigenen Stellplätze zu nutzen und eine Beparkung des Straßenraums nach Möglichkeit zu vermeiden. Bitte beachten Sie dabei unbedingt die Sicht für Einfahrten und Kreuzungen und die verbleibende Durchfahrtsbreite.

Straßenbaumaßnahmen

[image: image9.wmf]In den vergangenen Monaten wurden im Gemeindebereich verschiedene Straßenbaumaßnahmen durchgeführt. Durch die hohe Mittelbindung durch anderweitige Maßnahmen konnten nur die dringendsten Sanierungen durchgeführt werden. Einige Straßen werden Ende September  diesen Jahres noch in Angriff genommen und rechtzeitig vor der        kalten Jahreszeit zum Abschluss gebracht.

Pflege der Gehwege und Straßen

[image: image10.wmf]Ein schönes Ortsbild hinterlässt bei den Besuchern der Gemeinde einen positiven Eindruck. Auch die Ortsansässigen können sich daran erfreuen. Um ein dementsprechendes Ortsbild zu erhalten, bitten wir alle Grundstücksbesitzer, starken Grasbewuchs an den Kanten zwischen den Gehwegbordsteinen und den Straßenrändern, sowie an den Übergängen zu den Gartenmauern zu entfernen. Nicht selten führt nicht entfernter Bewuchs zu Straßenschäden, wenn Wurzelwerk in den Straßenbelag eindringt, sich dort Wasser ansammelt und dies im Winter gefriert. Sie tragen also nicht nur einem schönen Ortsbild bei, sondern helfen auch Straßenschäden zu vermeiden.

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.

Herbstlicher Laubfall

[image: image11.wmf]Bereits jetzt möchten wir Sie bitten, im Herbst auf Straßen und Gehwege fal-lendes Laub zu beseitigen. 

Der herbstliche Laubfall verursacht auf der Fahrbahn nicht nur eine schmierige Schicht, die die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt, sondern führt bei Überfrierung zu erheblichen Behinderungen und Gefährdungen. Dies kann für die Grundstückseigentümer zu Regressforderungen seitens der Versicherungen führen.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Verschmutzte Fahrbahnen durch Erntearbeiten 
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Bei den notwendigerweise anfallenden Feldarbeiten kommt es immer wieder zu Fahrbahnverschmutz-ungen. Natürlich lässt sich diese Verschmutzung nicht vermeiden, sie stellt allerdings – vor allem im regner-ischen Herbst – eine Gefährdung der Verkehrsteil-nehmer dar. Wir bitten Sie daher, in diesen Fällen ein Warndreieck zur Vermeidung von Unfällen aufzu-stellen. 

Beachten Sie hierbei bitte den vorgeschriebenen Aufstellungsabstand zur Ge-fahrenquelle. Nach abgeschlossener Arbeit ist außerdem die Fahrbahn zu säu-bern, um erhebliche Verkehrsbehinderungen oder  -gefährdungen zu vermeiden.

Achtung Hundehalter: Hundetüten kostenlos erhältlich
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Nach den gemeindlichen Vorschriften ist es verboten, öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Geh- und Radwege, Grünstreifen, Seitenstreifen und Böschungen sowie öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze durch Hundekot verschmutzen zu lassen. Die Halter sind verpflichtet, evtl. Hinterlassenschaften wieder zu beseitigen.

Bei Nichtbeachtung kann dem Betroffenen im Wiederholungsfall der Zutritt zu den Anlagen und Spielplätzen untersagt werden. Zudem handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbuße geahndet werden kann.

Die Gemeinde Adlkofen hält zu diesem Zweck für alle Hundehalter entsprechende Hundekotbeutel aus Kunststoff bereit. Die Entsorgung kann über den Restmüll erfolgen.

Die Hundetüten sind kostenlos im Bürgerbüro im Erdgeschoß erhältlich.

Nahwärmenetz Adlkofen

Die Nahwärmeversorgung geht nun auch in Adlkofen langsam aber sicher ihrer Fertigstellung entgegen. Das errichtete Leitungsnetz umfasst eine Länge von rund 1700 Meter und versorgt neben der Schule und dem Kindergarten auch das Pflegeheim Elisabethstift und einzelne Privathäuser mit regenerativer Energie aus unserer Gemeinde.

Die versorgende Biogasanlage wurde Anfang September in Betrieb genommen. Die Versorgungssicherheit und die Verfügbarkeit sind auch bei Störungen innerhalb kurzer Zeit vertraglich sichergestellt. 

Durch diesen Anschluss werden die Heizkosten für die Gemeinde nun deutlich reduziert. Nebenbei sinkt alleine für die gemeindlichen Gebäude der CO2 Ausstoß um ca. 250 Tonnen / Jahr. Die erforderlichen Heizungsanlagen waren dringend erneuerungsbedürftig.   

Der Bau der Versorgungsleitung wurde neben dem schlechten Wetter auch von unzähligen weiteren Widrigkeiten deutlich verzögert. Die Kosten für die erforderlichen Straßenreparaturen obliegen der ausführenden Firma mit einer gesicherten Gewährleistung. 

Gartenwasserverbrauch und Großvieheinheiten

Wie jedes Jahr bitten wir Sie, uns bis spätestens 15. Dezember die Groß-vieheinheiten sowie die Ablesung der Gartenwasserzähler mitzuteilen, um die daraus folgenden Reduzierungen in der Kanalendabrechnung für das Jahr 2010 durchführen zu können. Sollten keine Rückmeldungen erfolgen, wird der gesamte Wasserverbrauch bei der Abwasserabrechung in Ansatz gebracht.  

Später eingegangene Mitteilungen können aus abrechnungstechnischen Gründen leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Altstoffsammelstelle Adlkofen

[image: image14.wmf]Mit Umstellung auf die Winterzeit bitten wir Sie die geänderten Öffnungszeiten der Altstoffsammelstelle in Adlkofen zu berücksichtigen.

Öffnung in der Winterzeit:

Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Kerzenautomat am Friedhof in Adlkofen
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Rad- & Erlebniskarte des Landkreises Landshut
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Das Tourismusbüro des Landkreises hat kürzlich eine neue Rad- & Erlebniskarte herausgegeben. Die neue Rad- & Erlebniskarte liegt im Bürgerbüro der Gemeinde Adlkofen auf. Sie beinhaltet über 20 unterschiedliche Radtour-Vorschläge im gesamten Landkreisgebiet, wobei einige Routen auch durch unser Gemeindegebiet führen. Die Karte enthält auch Tipps für Ausflüge und  zur Freizeitgestaltung. 
Die Rad & Erlebniskarte ist kostenlos im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich.

Pflegeeltern werden – Kindern eine Chance geben


Der Pflegekinderdienst des Landkreises Landshut ist immer auf der Suche nach geeigneten Pflegeeltern, Pflegefamilien oder Pflegestellen für Kinder und Jugendliche, die kurzzeitig oder auf Dauer nicht bei ihren Eltern oder ihrer ursprünglichen Familie leben können.
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Computerkurse in der Schule Adlkofen

Computer-Grundwissen – Teil I


PC-Einsteiger erfahren hier die Grundfunktionen und –Bedienung eines Computers. Sie erhalten einen Überblick der wichtigsten Hard- und Softwarekomponenten und erlernen den Umgang mit Maus und Tastatur. Neben vielen praktischen Übungen werden mit den Teilnehmer/innen EDV-spezifische Begriffe und Schlagwörter erläutert. Nicht nur auf der grafischen Oberfläche von Windows sondern auch in WORD, Internet und e-mail "geschnuppert". Der Kurs schafft die Basis für Teil II – s. nä. Seite

Mit Hilfe einer dem Kurs entsprechenden Unterlage und der dazugehörigen Lern-CD kann der erklärte Stoff bequem zuhause wiederholt und geübt werden – ein PC zum üben sollte also vorhanden sein.

Beginn:
Mittwoch, 13.10. bis 27.10.2010 jew. 19.00 – 21.15 Uhr 

Kursgebühr:
3 Abende 40 € zuzügl. Schulungsunterlage 17,50 €

Anmeldung:   Frau Trojan-Immler Tel. 08707/ 939245

Wichtig:

Info-Abend für alle Interessierten am Mittwoch, 06. 10. 2010 – 18.00 – 19.00 Uhr in der Schule Adlkofen (Computer-Raum) zur Besprechung der eigenen Hard- und Software-Ausstattung (z.B. WINDOWS ??, WORD ??, EXCEL ??) und Klärung offener Fragen!     

Computer-Grundwissen – Teil II

Der Kurs ist geplant für PC-Anwender mit Grundkenntnissen (s. Teil I bzw. TN früherer Grundkurse, auch "autodidaktisch Gebildete") und vertieft bzw. erweitert das Basiswissen. Die Teilnehmer/innen erlernen praktische Tipps und Tricks, z.B. im Umgang mit der Datenspeicherung und –verwaltung, zu dem Thema "Zwischenspeicher", zu der Handhabung von Grafiken usw. An diesen 3 Abenden können natürl. die Interessen, Fragen, Wünsche und Anregungen der Teilnehmer/innen berücksichtigt werden. 

Das Grundlagen-Handbuch (mit Lern-CD) (s. Teil I) kann auf Wunsch im Kurs bezogen werden – ein PC zum Üben sollte jedenfalls vorhanden sein.

Beginn:
Mittwoch, 10.11. bis 24.11.2010 jew. 19.00 – 21.15 Uhr 

Kursgebühr:
3 Abende 40 € (evtl. zuzügl. Schulungsunterlage 17,50 €)

Anmeldung:    Frau Trojan-Immler 08707 / 939245

Erweitertes Führungszeugnis

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen teilt mit, dass am 01. Mai 2010 das Fünfte Gesetz zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes vom 17.07.2009 in Kraft tritt. Dieses Gesetz schafft ein erweitertes Führungszeugnis, in das unter anderem auch Verurteilungen wegen Verletzung der Fürsorge und Erziehungspflicht, wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen und wegen Straftaten gegen die persönliche Freiheit aufgenommen werden, durch die auf Geldstrafe von nicht mehr als neunzig Tagessätzen oder Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Monaten erkannt worden ist, auch wenn im Register keine weitere Strafe eingetragen ist.

Das erweiterte Führungszeugnis wird auf Antrag erteilt, wenn es für die Prüfung der persönlichen Eignung nach § 72a SGD VIII benötigt wird. Behörden erhalten das erweiterte Führungszeugnis zum Zweck des Schutzes Minderjähriger, soweit die allgemeinen Voraussetzungen des § 31 Abs. 1 BZRG vorliegen. Die Gebühr für ein erweitertes Führungszeugnis beträgt 13 Euro.

Durch das Bundeskinderschutzgesetz sollte § 72a SGB VIII an diese Änderungen im BZRG angepasst werden. Da das Gesetz nicht verabschiedet worden ist, bezieht sich § 72a SGB VIII nach wie vor auf das einfache Führungszeugnis. Die redaktionelle Anpassung des § 72a SGB VIII an § 30a BZRG ist im von der Bundesregierung geplanten Bundeskinderschutzgesetz zu erwarten.

Das Landratsamt, als öffentlicher Träger der Jugendhilfe und die Gemeinden sind im Überprüfungsprozess hinsichtlich der Eignung von Pflegepersonen künftig angehalten, ein erweitertes Führungszeugnis von den Bewerbern und auch von bereits überprüften Pflegeeltern einzufordern. Bei Pflegepersonen in der Kindertagespflege und der Vollzeitpflege wird von der Erhebung der Kosten für die Erteilung eines erweiterten Führungszeugnisses abgesehen.

Zur Beantragung es erweiterten Führungszeugnisses wird die schriftliche Aufforderung der zur Vorlage notwendigen Stelle benötigt.

Seminar „Rauchfrei in fünf Stunden“ in Zweikirchen

Die "Plattform rauchfreie Gemeinde" bietet am Samstag 06. November 2010, 

um 10.00 Uhr im Landgasthof Hahn, Dorfstr. 11, 84184 Zweikirchen, ein Seminar "Rauchfrei in 5 Stunden - ohne Entzugserscheinungen oder Gewichtsprobleme"  Seminarleitung: Bernd Reichelt. Das Seminar ist für alle Jugendlichen ( bis zum 18. Lebensjahr), für werdende und stillende Mütter kostenlos. 

Anmeldung, weitere Termine und Info unter: Telefon 0800- 62 94 93 5 kostenfrei.
Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte

Ab dem Jahr 2010 wird keine Lohnsteuerkarte mehr versandt. Sie soll ab dem Jahr 2012 durch ein elektronisches Verfahren ersetzt werden. Ihre Lohnsteuerkarte 2010 behält bis zur Einführung des elektronischen Verfahrens ihre Gültigkeit. Die darauf enthaltenen Eintragungen (z.B. Freibeträge) werden ohne weiteren Antrag auch für den Lohnsteuerabzug im Jahr 2011 zugrunde gelegt. Benötigen Sie während des Jahres 2010 eine Lohnsteuerkarte, wird diese noch von der Gemeinde ausgestellt.

Bitte beachten Sie:

Sie sind verpflichtet, die Steuerklasse und die Zahl der Kinderfreibeträge auf der Lohnsteuerkarte 2010 umgehend durch das Finanzamt ändern zu lassen, wenn die Eintragungen von den Verhältnissen zu Beginn des Jahres 2011 zu Ihren Gunsten abweichen, z. B. Eintragung der Steuerklasse I ab 2011, weil die Ehe in 2010 aufgelöst wurde und somit die Voraussetzung für die Steuerklasse III weggefallen ist. Diese Verpflichtung gilt auch, wenn die Steuerklasse II bescheinigt ist, die Voraussetzung für die Berücksichtigung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende im Laufe des Kalenderjahrs jedoch entfällt.

Auch wenn sich ein für das Jahr s2010 eingetragener Freibetrag verringert, (z.B. geringere Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder Verringerung eines Verlustes aus Vermietung und Verpachtung), kann dies ohne eine Korrektur zu erheblichen Nachzahlungen im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung führen. Die Herabsetzung des Freibetrags können Sie beim Finanzamt beantragen. Ab dem Jahr 2012 müssen sämtliche antragsgebundene Einträge und Freibeträge erneut beim zuständigen Finanzamt beantragt werden. 

Wird im Jahr 2011 erstmalig eine Lohnsteuerkarte benötigt, stellt das zuständige Finanzamt stattdessen eine Ersatzbescheinigung aus. Ausgenommen hiervon sind ledige Arbeitnehmer, die ab dem Jahr 2011 ein Ausbildungsverhältnis als erstes Dienstverhältnis beginnen. Hier kann der Arbeitgeber die Steuerklasse I unterstellen, wenn der Arbeitnehmer seine steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.), sein Geburtsdatum, sowie die Religionszugehörigkeit mitteilt und gleichzeitig schriftlich bestätigt, dass es sich um das erste Dienstverhältnis handelt.

Wer führt künftig Änderungen durch:

Ab dem Jahr 2011 wechselt die Zuständigkeit für die Änderung der Lohnsteuerabzugsmerkmale (z.B. Steuerklassenwechsel, Eintragung von Kinderfreibeträgen und anderen Freibeträgen) von den Meldebehörden auf die Finanzämter. Die Finanzämter werden bereits im Jahr 2010 zuständig, falls die Änderungen den Lohnsteuerabzug 2011 betreffen.

Für Änderungen der Meldedaten an sich (z.B. Heirat, Geburt, Kirchenein- oder Austritt) sind weiterhin die Gemeinden zuständig.

Was ändert sich für Arbeitnehmer?

Die Angaben der bisherigen Vorderseite der Lohnsteuerkarte(Steuerklasse, Zahl der Kinderfreibeträge, andere Freibeträge und Religionszugehörigkeit) werden in einer Datenbank der Finanzverwaltung zum elektronischen Abruf für Ihren Arbeitgeber bereitgestellt und künftig als Elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale (ELStAM) bezeichnet. Für das neue Verfahren müssen Sie als Arbeitnehmer/in Ihrem Arbeitgeber Ihr Geburtsdatum und Ihre IdNr. mitteilen. Bei mehreren Arbeitsverhältnissen müssen Sie Ihrem Arbeitgeber mitteilen, dass/ob er der Hauptarbeitgeber ist. Hat Ihr Arbeitsverhältnis auch schon im Jahr 2010 oder 2011 bestanden, liegen Ihrem Arbeitgeber diese Informationen bereits vor. Bei einem Arbeitgeberwechsel im Jahr 2011 muss der Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte vom alten Arbeitgeber anfordern und beim neuen Arbeitgeber einreichen. Nur Ihre aktuellen Arbeitgeber sind zum Abruf der ELStAM berechtigt. Mit Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses entfällt diese Berechtigung.

Wie erhält man Auskunft über gespeicherten Daten?

Welche ELStAM zur Übermittlung gespeichert sind, können Sie ab dem Einsatz des elektronischen Verfahrens über das ElsterOnline-Portal www.elsteronline.de/ einsehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elster.de
Landesweit einheitlicher Sirenenprobealarm am 20.10.2010

Der nächste Sirenenprobebetrieb mit dem Sirenensignal „Rundfunkgerät einschalten und auf Durchsage achten“ (= Heulton von 1 Minute Dauer) findet

am 20. Oktober 2010, um 11.00 Uhr statt. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 

http://www.stmi.bayern.de/sicherheit/katastrophenschutz/katastrophenschutz/
Blutspendeergebnis vom 11.08.2010

Die am 11.08.2010 durchgeführte Blutspendeaktion in der Gemeinde Adlkofen wurde von den Bürgern sehr gut angenommen. Der Blutspendedienst und der Kreisverband des Bayer. Roten Kreuzes bedanken sich in einem Schreiben ganz herzlich für die Organisation und Unterstützung des DJK Adlkofen, sowie die immer wieder gezeigte Spendenbereitschaft der Gemeindebürger. 

Es waren 141 Spendenwillige anwesend, 118 konnten tatsächlich Blut spenden, darunter 34 Erstspender. Mit Ehrennadeln wurden für 3-maliges spenden 2 Personen ausgezeichnet.

Zukünftig sind 3 bis 4 Termine jährlich geplant. Der nächste Blutspendetermin in Adlkofen wird voraussichtlich im Januar oder Februar 2011 stattfinden.

Pauschale für ehrenamtlich tätige Vereinsvorstände 

(Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a Einkommenssteuergesetz)

Das bürgerschaftliche Engagement ist ein Grundpfeiler eines funktionierenden Gemeinwesens. Der Freistaat Bayern setzt sich engagiert für das Ehrenamt ein.

Durch das Gesetz zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vom     10. Oktober 2007 wurde deshalb in § 3 Nr. 26a EstG eine Neuregelung zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten geschaffen (sog. Ehrenamtspauschale), die einen echten Erfolg darstellt. Dabei werden Einnahmen aus nebenberuflichen gemeinnützigen Tätigkeiten für steuerbegünstigte Körperschaften beim Empfänger bis zu einem Betrag von 500 € im Jahr steuerfrei gestellt. 

Eine kompakte Zusammenfassung dieser Regelung hat das Bayerische Staatsministerium der Finanzen unter www.stmf.bayern.de in der Rubrik „Steuern“ in einem Merkblatt veröffentlicht. Dieses Merkblatt soll den ehrenamtlichen Tätigen oder Vereinsverantwortlichen helfen, die Neuregelung korrekt umzusetzen und so steuerliche Vergünstigungen wahrnehmen zu können. 

Auf eine zeitlich bedingte Regelung möchte hier der Bayerische Gemeindetag hinweisen:

Bei Vorstandsmitgliedern sind Tätigkeitsvergütungen nur zulässig, wenn eine entsprechende Satzungsregelung besteht. Die Satzungsbestimmung ist notwendig, um die Vergütungen transparent zu machen, da das Ehrenamt in der Regel als unentgeltliche Tätigkeit verstanden wird und um Verstöße gegen die Pflicht zu vermeiden, die Vereinsmittel nur für die satzungsmäßigen Zwecke zu verwenden. 

Ein Verein, der nicht ausdrücklich die Bezahlung des Vorstands regelt und der dennoch Tätigkeitsvergütungen an Mitglieder des Vorstands zahlt, verstößt gegen das Gebot der Selbstlosigkeit. Falls ein Verein bisher bereits Tätigkeitsvergütungen bezahlt hat, werden für die Gemeinnützigkeit keine schädlichen Folgerungen gezogen, wenn die Zahlungen angemessen sind und die Mitgliederversammlung eine entsprechende Satzungsänderung bis zum 31. Dezember 2010 beschließt. Sollten Vereine bzw. ihre angeschlossenen Untergliederungen Ehrenamtpauschalen zahlen bzw. zahlen wollen, müssen diese eine entsprechende Satzungsanpassung veranlassen. Die zuständigen Finanzämter werden Ihnen bei der Formulierung der Satzungsänderung gerne behilflich sein. 

Förderung der Kleinkläranlagen

Wir bitten Sie, die Anträge zur Förderung der Kleinkläranlagen für das Jahr 2010 bis spätestens 30. November 2010 in der Gemeindeverwaltung Adlkofen einzureichen. Später eingehende Anträge können im Sammelantrag leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Für weitere Fragen bezüglich der Förderung steht Ihnen Frau Zeindl unter der Telefonnummer 9 29 – 16 oder per E-Mail unter martina.zeindl@adlkofen.de gerne zur Verfügung.

Kostenverrechnung für Hilfsdienste durch die Feuerwehr

Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr wie z. B. technische Unfallhilfe oder Beseitigung von Wespennestern etc. mit dem Sachaufwand verrechnet werden. Dazu wird die Gemeinde nur die Kosten für den Sachaufwand, nicht jedoch für das Personal und die Fahrzeuge in Rechnung stellen. 

Neues Wasserhaushaltsgesetz fordert dichte Abwasserleitungen

KfW hilft privaten Eigentümern bei der Finanzierung der Sanierungskosten

Die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) stellen das Wasser in seiner Funktion als Trink- und Brauchwasser und als Lebensraum für Flora und Fauna unter besonderen Schutz. Die vom Gesetzgeber vorgegebene Pflicht für Hauseigentümer zur Dichtheitsprüfung ihrer Abwasserleitungen kann Prüfkosten von bis zu 500 Euro nach sich ziehen. Sofern dabei Mängel an den Abwasserleitungen festgestellt werden, muss der Eigentümer eine Sanierung veranlassen. Die Sanierungskosten sind, abhängig vom Zustand des Abwasserkanals, dem gewählten Sanierungsverfahren und den örtlichen Randbedingungen sehr unterschiedlich. Je nach Sanierungsverfahren können Sanierungskosten zwischen 250 und 500 Euro pro Meter anfallen. 

Im KfW-Programm „Wohnraum modernisieren – Standard“ (Programmnummer 141) sind sowohl die Förderung der Dichtheitsprüfung als auch die Sanierung von Abwasserkanälen grundsätzlich förderfähig. Das KfW-Darlehen umfasst 100 % der förderfähigen Kosten, bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit. Der Zinssatz beträgt aktuell ab 2,62 % effektiv pro Jahr. Die Zinsbindung kann wahlweise auf 5 oder 10 Jahre laufen. Eine kostenfreie außerplanmäßige Tilgung ist jederzeit möglich.

Die Anträge sind vor Beginn der Baumaßname über eine Hausbank zu stellen. Es besteht keine Fördermöglichkeit von Anschlussgebühren außerhalb des Grundstücks, sowie für Maßnahmen bei Ferien- und Wochenendhäusern.

Bei Interesse können Sie sich im Infocenter für Wohnwirtschaft und Infrastruktur unter der Telefonnummer 0180 / 1335577 informieren.

Ansprechpartner in der Gemeinde Adlkofen

Funktion/Zuständigkeit:
E-Mail:



Telefon:

1.Bürgermeister:

Josef Scharf

    buergermeister@adlkofen.de

0 87 07 / 9 29-10

Bürgerbüro / Sekretariat / Einwohnermeldeamt:

Elli Bachmaier

     elli.bachmaier@adlkofen.de
 
0 87 07 / 9 29-12

Bürgerbüro / Sekretariat / Einwohnermeldeamt / Kinderbetreuung / :

Nicole Zapp

     nicole.zapp@adlkofen.de

0 87 07 / 9 29-17

Standesamt / Sozialamt / Ordnungsamt / Bauhof / Straßen- & Wegerecht:

Katrin Ammer

     katrin.ammer@adlkkofen.de

0 87 07 / 9 29-14

Pass- und Gewerbeamt / Fischerei:

Ernst Meindl

     ernst.meindl@adlkofen.de

0 87 07 / 9 29-13

Geschäftsleitung / Kämmerei / Steuern. / Bauamt / Bauleitplanung:

Astrid Hoffmann
     astrid.hoffmann@adlkofen.de
0 87 07 / 9 29-15

Bauamt:

N.N.
         

     poststelle@adlkofen.de

0 87 07 / 9 29-11

Kassenleitung / Pachtverträge / Jagdwesen:

Manuela Neumeier
     manuela.neumeier@adlkofen.de       0 87 07 / 9 29-19

Abfallwirtschaft / Kanalgebühren / Hundesteuer / Renten:

Martina Zeindl

     martina.zeindl@adlkofen.de
  
0 87 07 / 9 29-16

Friedhofsverwaltung:

Christine Brumbauer
     christine.brumbauer@adlkofen.de
0 87 07 / 9 29-21

Telefax:






0 87 07 / 9 29-20

E-Mail:


     poststelle@adlkofen.de
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr




Dienstag

13:00 Uhr bis 16:00 Uhr




Donnerstag

13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittagsbetreuung verzeichnet guten Besuch

Auch im neuen Schuljahr verzeichnet  die Mittags- und Hausaufgabenbetreuung wieder regen Zulauf. Derzeit sind 27 Kinder angemeldet.

Aus diesem Grunde konnten die Preise für die Betreuung konstant gehalten werden. Die Pauschale für das Mittagessen wurde von 40 € auf 43 € angehoben.

Auskünfte zur Mittags- und Hausaufgabenbetreuung erhalten Sie in der Gemeinde unter der Telefon 9 29 – 17 oder unter nicole.zapp@adlkofen.de.

Dachrinnenwasser

Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass von einigen Anwesen verbotswidrig Dachrinnenwasser auf Gehwege und Straßen geleitet wird. Dadurch können nicht nur Gehwege und Straßen unterspült werden; gerade im Winter können sich gefährliche Eisflächen im öffentlichen Verkehrsbereich bilden. Die Gefährdungshaftung kann für diese Anlieger erhebliche Probleme bringen. 

Wir bitten Sie daher, das auf Ihrem Grundstück anfallende „Dachwasser“ ordnungsgemäß abzuleiten.

Adventsmarkt
2010

Wie bereits in den vergangenen Jahren veranstaltet die Gemeinde Adlkofen auch heuer wieder einen Adventsmarkt in der Grundschule. Als Termin wurde in diesem Jahr der 21. November festgelegt. Da die Aktivitäten rund um den Weihnachtsmarkt, wie z. B. die Kinderbetreuung und der Besuch vom Nikolaus in den letzten Jahren sehr positiv aufgenommen wurden, würden wir uns auch heuer wieder über die Bereitschaft der Vereine sowie Einzelpersonen freuen, weitere Aktivitäten anzubieten.

Interessenten bitten wir, sich bei Frau Katrin Ammer unter Tel. 08707/929-14 oder per E-mail unter katrin.ammer@adlkofen.de  zu melden. 

Diese praktische Einrichtung steht unabhängig von Ladenöffnungszeiten und Feiertagen ab sofort den Besuchern des Friedhofes der Gemeinde Adlkofen jederzeit zur Verfügung.


Die Kerzenautomaten sind auf rein mechanischer Basis aufgebaut und somit unabhängig von jeglichem Anschluss (Strom) und überall einsetzbar. Die Automaten sind vollständig aus NIRO-Edelstahl gefertigt und daher korrosionsfrei.


Die Kerzenware wird „stehend“ gelagert und ausgegeben, sodass bei hohen Temperaturen ein Auslaufen des Kerzenwachses vermieden wird.  Das Fassungsvermögen beträgt 60 Stück, aufgeteilt auf 4 Verkaufsschächte a 15 Kerzen.











Bei Interesse wenden Sie sich an





Frau Feddersen		0871 / 408 - 1609 


Frau Raab		0871 / 408 - 1607


Herrn Heilmeier 		0871 / 408 - 1614
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- Pflegeeltern werden, aber wie?-





Das Kreisjugendamt Landshut sucht engagierte, flexible und offene Pflegeeltern, die bereit sind, Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben können, in Ihrem Haushalt zu betreuen, zu unterstützen und zu fördern. 





�








�











_1347350080.bin

